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Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.06.2021 

 Vorlage Nr. 21/0277 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 01.07.2021 13 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung und die Offene Ganztagsschule unter 

Corona-Bedingungen von Januar bis Juni 2021 

 
Begründung: 

 

Nachdem unter hälftiger Landesbeteiligung an den ausgefallenen Elternbeiträgen im Januar auf die 

Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet wurde, hatte Ende April der Familienminister Dr. Stamp 

den Städten das Angebot gemacht, für die Monate Mai und Juni ebenfalls so zu verfahren. 

In Erwartung, dass dieses Angebot angenommen werden würde, wurde am 12.05.2021 vom Rat der 

Stadt Gladbeck (Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses anstelle des Rates 

Nr. 73/2021) ein (Vorrats)-Beschluss dahin gehend gefasst, dass die Stadt Gladbeck unter hälftiger 

Beteiligung des Landes an den ausgefallenen Elternbeiträgen auf die Elternbeiträge verzichtet, so-

lange die pandemische Lage anhält. 

Darüber hinaus wurde auf die Elternbeiträge für den Februar verzichtete, da es im Mai den Eltern 

nicht mehr zugemutet werden konnte, nachträglich den Beitrag für Februar zu entrichten. 

Am 15.06.2021 hat sich der Städtetag mit den beiden Fraktionsvorsitzenden der Landesregierung 

darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für Februar hälftig vom Land und den Städten über-

nommen werden sollen. 

Für die Monate März bis Mai wurde vereinbart, dass die Eltern 50 % der Beiträge übernehmen, 

Kommunen und Land teilen sich die restlichen 50 % jeweils zur Hälfte. 

Folgt man, wie am 12.05.2021 beschlossen, dem Verhandlungsergebnis des Städtetages, so würden 

letzten Endes die Eltern zusätzlich mit einem halben Monatsbeitrag zur Kasse gebeten. Hierauf soll-

te verzichtete werden und der Beitrag für Juni hälftig durch die Stadt Gladbeck und die Eltern ge-

tragen werden. Dadurch ergäbe sich für die Eltern kein Nachzahlungsbetrag; sie würden für den 
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Zeitraum Januar bis Juni mit insgesamt zwei Monatsbeiträgen belastet, wie am 12.05.2021 be-

schlossen. 

Zur Verdeutlichung wird auf die Anlage verwiesen. Weitere Ausführungen erfolgen mündlich. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

keine  

  

folgende x 

 

 

zu I: 40.000 € 

 

zu II.: 25.000 €  

 

 

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

I. Die Stadt Gladbeck verzichtet in der Zeit vom 01. bis 30. Juni 2021 hälftig auf die Erhebung des 

Elternbeitrages auf Grundlage der örtlichen Satzungen für die Inanspruchnahme von  

 

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 24 SGB VIII (KJHG) sowie 

§§ 1 Abs. 1 und 2, 2, 15, 21- 23 KiBiz,  

 

- Angeboten zur Förderung von Kinder in Kindertageseinrichtungen gemäß § 22, 22a, und 24 SGB 

VIII (KJHG) sowie § 1 Abs. 1 und 2; 2, 15, 25-27 KiBiz.  

 

II. Die Stadt Gladbeck verzichtet in der Zeit vom 01. bis 30. Juni 2021 hälftig auf die Erhebung von 

Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen Satzung für die Inanspruchnahme von  

 

Angeboten gemäß § 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und 

Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche 

Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 Nr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


